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Satzung der Gemeinde Bredenbek über die
1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 4

Planzeichenerklärung
gemäß Planzeichenverordnung 1990 (PlanzVO 90)

I. Festsetzungen
1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

1.   Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses der Gemeindevertretung vom 13.07.2010. Die ortsübliche Bekannt-
      machung des Aufstellungsbeschlusses erfolgte durch Bereitstellung im Internet, auf welche durch Aushang hingewie-
      sen wurde, am 16.07.2010.

2.   Von der frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB wurde auf Beschluss der
      Gemeindevertretung vom 13.07.2010 nach § 13a Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 1 abgesehen. Die nach § 13a
      Abs. 3 erforderlichen Hinweise wurden im Rahmen der Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung nach § 3 Abs. 2
      gegeben.

3.   Die Gemeindevertretung hat am 13.07.2010 den Entwurf der 1. Änderung des Bebauungsungsplanes Nr. 4 mit Be-
      gründung beschlossen und zur öffentlichen Auslegung bestimmt.

4.   Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom 13.08.
      2010 zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert.

5.   Der Entwurf der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 4 sowie die Begründung haben in der Zeit vom 26.07.2010
      bis zum 26.08.2010 während folgender Zeiten: mo., di., do und fr. von 08.00 - 12.00 Uhr, sowie di. von 15.00 - 17.30
      Uhr nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen.
      Die öffentliche Auslegung wurde mit dem Hinweis, dass die Öffentlichkeit ihre Stellungnahmen während der Ausle-
      gungsfrist schriftlich oder zur Niederschrift abgeben kann,  durch Bereitstellung im Internet, auf welche durch Aushang
      hingewiesen wurde, am 16.07.2010 ortsüblich bekannt gemacht.

6.   Die Gemeindevertretung hat die abgegebenen Stellungnahmen am 19.10.2010 geprüft. Das Ergebnis wurde mitgeteilt.

7.   Die Gemeindevertretung hat die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 4, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A)
      und dem Text (Teil B), am 19.10.2010 als Satzung beschlossen und die Begründung durch (einfachen) Beschluss
      gebilligt.

      Bredenbek, den ............................................

                                                                                                                                            - Bürgermeisterin -

8.   Der katastermäßige Bestand am ............................ sowie die geometrischen Festlegungen der neuen städtebaulichen
      Planung werden als richtig bescheinigt.

      Bredenbek, den ............................................

                                                                                                                                                      Ö.b.V.I.

9.   Die Bebauungsplansatzung wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu machen.

      Bredenbek, den ............................................

                                                                                                                                            - Bürgermeisterin -

      Der Beschluss des Bebauungsplanes durch die Gemeindevertretung und die Stelle, bei der der Plan auf Dauer wäh-
      rend der Sprechstunden von jedermann eingesehen werden kann und die über den Inhalt Auskunft erteilt wurden am
      ............................................  ortsüblich bekannt gemacht. In der Bekanntmachung wurde auf die Möglichkeit, eine
      Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung einschließlich der sich ergeben-
      den Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 2 BauGB) sowie auf die Möglichkeit, Entschädigungsansprüche geltend zu machen
      und das Erlöschen dieser Ansprüche (§ 44 BauGB) hingewiesen. Auf die Rechtswirkungen des § 4 Abs. 3 GO wurde
      ebenfalls hingewiesen.
      Die Satzung ist mithin am ..................................... in Kraft getreten.

      Bredenbek, den ............................................

                                                                                                                                            - Bürgermeisterin -
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Begründung 

 
1. Lage und Umfang des Plangebietes 
Das Plangebiet liegt am östlichen Ortsrand von Bredenbek. Es schließt direkt an die Baugrundstücke 
bzw. den Wendeplatz der Straße „Walcott Weg“ an und umfasst damit den im Ursprungs-B-Plan (s. 
anlg. Auszug) bereits planerisch fixierten, aber noch nicht umgesetzten zweiten Bauabschnitt des Ge-
werbegebietes am Walcott Weg. Im Norden grenzt das Plangebiet direkt an die Kieler Straße (K 67) 
bzw. die dort belegenen Grundstücke Nr. 22 und 24. Nach Osten und Süden schließt sich der freie 
Landschaftsraum an. 

Der Geltungsbereich umfasst eine Fläche von ca. 1,77 ha. 
 
2. Planungsziel und Planungserfordernis  
Planungsziel ist es, durch die Umwandlung der festgesetzten Grünfläche in eine gewerbliche Bauflä-
che einem dort (unmittelbar angrenzend im 1. Bauabschnitt) ansässigen Unternehmen betriebliche 
Erweiterungsmöglichkeiten einzuräumen. Durch die Inanspruchnahme der Grünfläche werden die Be-
triebsflächen sinnvollerweise zusammengehalten. Auch ist dazu kein umfangreicher Erschließungs-
aufwand zu betreiben, i.e. der Ausbau des zweiten Abschnittes mit Straßenbau, Kanalisation und 
sonstigen Maßnahmen der Ver- und Entsorgung kann zurückgestellt werden, bis ausreichend Nach-
frage für die übrigen Gewerbeflächen gegeben ist. Die fortfallende Grünfläche wird durch eine ent-
sprechende Fläche gleicher Größenordnung am östlichen Gebietsrand ersetzt. 

Durch die Einbeziehung der Grünfläche werden die Bauflächen zusammengefasst und wird damit das 
Gewerbegebiet gleichermaßen konzentriert und nachverdichtet. Durch die Planung werden erkennbar 
keine UVP-pflichtigen Vorhaben begründet und keine FFH- oder Vogelschutzgebiete beeinträchtigt. Es 
handelt sich hier also um eine Maßnahme der Innenentwicklung. Der Bebauungsplan wird daher im 
beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB aufgestellt.  
 
3. Entwicklung der Planung  
Flächennutzungsplan (FNP) 
Zum Bebauungsplan Nr. 4 war seinerzeit parallel die 2. Änderung des Flächennutzungsplanes aufge-
stellt worden (genehmigt 1998). Dort sind (im östlichen Bereich seines Teilgeltungsbereiches Nr. 3), 
deckungsgleich mit den entsprechenden Festlegungen des Bebauungsplanes Nr. 4, die Bauflächen 
als Mischbaufläche „M“ bzw. als Gewerbegebiete (GE / GEe) ausgewiesen. Weiterhin ist die zwischen 
den gewerblichen Bauflächen liegende naturnahe Grünfläche dargestellt. 

Die gültige FNP-Darstellung weicht also von den Planungszielen der 1. Änderung des B-Planes Nr. 4 
ab. Dem Entwicklungsgebot nach § 8 Abs. 2 Rechnung tragend wird der Flächennutzungsplan gemäß 
§ 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB im Wege der Berichtigung angepasst (siehe Anlage).  

Landschaftsplanung 
Im Landschaftsplan der Gemeinde Bredenbek ist der gesamte von dieser B-Planänderung betroffene 
Bereich als Eignungsfläche für gewerbliche bzw. Mischgebiets-Nutzung ausgewiesen. Die Planung 
entspricht damit nach wie vor den im Landschaftsplan formulierten Entwicklungszielen. 
 
4. Inhalte der Planung  
Entsprechend o.g. Zielsetzung wird der bislang als naturnahe Grünfläche festgesetzte Bereich, soweit 
südlich der Planstraße gelegen, nunmehr als (eingeschränktes) Gewerbegebiet -GEe- festgesetzt 
(neues Teilgebiet Nr. 7). Die Einschränkung der gewerblichen Nutzung besteht darin, dass zum 
Schutz der südwestlich angrenzenden Wohnbebauung –wie beim westlich angrenzenden Teilgebiet 
Nr. 6 - nur solche Gewerbebetriebe zulässig sind, die das Wohnen nicht wesentlich stören. Die ent-
sprechende textliche Festsetzung unter Ziff. 5 des Ursprungsplanes wird –ebenfalls durch textliche 
Festsetzung- auf das neu hinzukommende Teilgebiet Nr. 7 ausgedehnt. 
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Die Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung (Z = II, GRZ 0,6) und zur Bauweise (offene Bau-
weise „o“) erfolgen für das Teilgebiet 7 analog zu den benachbarten Teilgebieten Nr. 3 – 6. Die über-
baubare Grundstücksfläche („Baufenster“) wird, soweit es die vordere und die rückwärtige Baugrenze 
betrifft, entsprechend den benachbarten Teilgebieten 5 und 6 festgesetzt. Bei den seitlichen Baugren-
zen wird aber auf die Festlegung einer gleichermaßen breiten Freihaltezone verzichtet. Dies würde zu 
einer zu starken Einengung des Baufensters (bis hin zur Nicht-Nutzbarkeit) führen oder aber die Be-
seitigung des östlichen Pflanzstreifens erforderlich machen, der aber wiederum, wie auch der westlich 
gelegene Knick, zur Gliederung und Durchgrünung des Gebietes erhalten bleiben soll. Mit einem 
Grenzabstand von 5 m wird, bei einer Sohlbreite der Anpflanzungen von bestenfalls 3m, mit mindes-
tens 2m ein ausreichender Abstand gewahrt. 

Als Ersatz für die fortfallende wird eine neue Grünfläche gleicher Flächengröße (ca. 2.800 m²) am öst-
lichen Gebietsrand festgesetzt. Dadurch werden die Teilgebiete 4 und 5 zwangsläufig schmaler. Um 
eine ausreichende Baugebiets- und Baufenstertiefe östlich des Wendeplatzes zu erhalten, wird dieser 
in Richtung der Planstraßenachse nach Nordwesten verschoben, und es wird die vordere Baugrenze 
mit einem gleichmäßigen Parallelabstand von 6 m zur Straßenbegrenzungslinie festgelegt. Weiterhin 
wird auf die Festsetzung einer Knickfreihaltezone am östlichen Rand der Bauflächen verzichtet. Diese 
Funktion ist durch die dorthin verlagerte Grünfläche ausreichend erfüllt. In Folge der Verschiebung des 
Wendeplatzes rückt die Grenzlinie (sog. „Perlenschnur“) zwischen den Teilgebieten 4 (GEe) und 5 
(GE) nach Norden (und liegt damit wieder radial zum Wendekreis).  

Die textlichen Festsetzungen werden unverändert aus dem Ursprungsplan übernommen. Für teilge-
bietsbezogene Regelungen ist aber eine entsprechende „Anpassungsklausel“ wegen des neuen Teil-
gebietes Nr. 7 vorzunehmen. Dies betrifft die Regelungen zur Knickfreihaltezone (Ursprungsplan Text 
Ziff. 1), die Ausnahmeregelungen zur Geschossigkeit / Gebäudehöhe (Ziff. 2), die Festsetzungen und 
Ausnahmeregelungen zum Ausschluss des Einzelhandels sowie die eingeschränkte Zulässigkeit der 
gewerblichen Nutzung im GEe (Ziff. 5).  
 
5. Erschließung 
Hinsichtlich der verkehrlichen Erschließung ergeben sich, abgesehen von der Verschiebung des Wen-
deplatzes und daraus resultierend einer Verkürzung des Steckenabschnittes der Planstraße um ca. 17 
lfd.m, grundsätzlich keine Veränderungen. Es wird aber der Wendeplatz nunmehr mit einem Außenra-
dius von 14 m (bislang 13m) festgelegt (Wendeschleife mit R = 12,50m + 1,50 m Freihaltezone für 
Bemessungsfahrzeug Lastzug, gemäß RASt 06).  
 
6. Umwelt 
Da der Bebauungsplan nach § 13a Abs. 1 S. 2 Nr. 1 BauGB aufgestellt wird, soll entsprechend dorti-
gem Verweis auf § 13 Abs. 3 S. 1 von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4, dem Umweltbericht und 
den zugehörigen, ergänzenden Elementen abgesehen werden. Weiterhin gelten sich möglicherweise 
ergebende Eingriffe i.S.d. § 1a Abs. 3 Satz 5 BauGB als vor der planerischen Entscheidung erfolgt 
oder zulässig, so dass aus der Planung heraus kein Ausgleichserfordernis erwächst. Es bedarf hierzu 
also keiner Untersuchung, ob und in welchem Umfang sich bei Durchführung der Planung Eingriffe 
ergeben oder intensivieren. Gleichwohl sind sich ggf. aufdrängende andere betroffene Umweltbelange 
zu ermitteln, zu bewerten und in die Abwägung einzustellen. Auch sind nur „städtebauliche“ Eingriffe in 
Naturhaushalt und Landschaftsbild (§1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe a BauGB) von der Ausgleichsverpflich-
tung bzw. der Pflicht zur Berücksichtigung dieser Belange in der Abwägung befreit. Sofern Eingriffe in 
nach anderen Rechtsgrundlagen geschützte Güter vorgenommen werden, sind diese zwingend zu 
kompensieren. 

Insgesamt ist nicht zu erkennen, dass sich durch die Änderung des Bebauungsplanes beachtliche 
umweltrelevante Veränderungen gegenüber der Bestandssituation ergeben könnten, geschweige 
denn erhebliche Umweltauswirkungen.  
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Fragen des Immissionsschutzes wurden bereits im Ursprungsplan untersucht. Die für den Bereich 
dieser B-Plan-Änderung relevanten Festlegungen (eingeschränkte Nutzung in Teilbereichen des Ge-
werbegebietes zum Schutz benachbarter Wohnnutzungen) sind –unter Einbeziehung des neuen Teil-
gebietes Nr. 7-von dort übernommen.  

Die im Ursprungspan zwar nicht explizit als Maßnahmenfläche festgesetzte, laut Begründung aber als 
„Ausgleichsfläche“ zu betrachtende Grünfläche bleibt -räumlich verlagert- erhalten.  

Letztendlich bedeutet die Konzentration der gewerblichen Bauflächen ohne zusätzlichen Erschlie-
ßungsaufwand (bzw., bezogen auf die Verkürzung der Planstraße im später umzusetzenden zweiten 
Bauabschnitt, sogar dessen Reduzierung) einen sparsamen Umgang mit Grund und Boden. 

Eingriffe in anderweitig geschützte Güter sind nicht gegeben. So bleibt auch das vorhandene, in die 
Planzeichnung nachrichtlich übernommene Knicknetz unangetastet.  

 
7. Flächenbilanz 
Nutzung einzeln gesamt 

   

Gewerbegebiete (GE / GEe) 13.310 m²

Teilgebiet  4 4.890 m²

 5 5.680 m²

 7 2.740 m²

Grünflächen 3.158 m²

Straßenverkehrsfläche 1.216 m²
   

Gesamt (= Geltungsbereich) 17.700 m²

(Flächengrößen digital aus der Planzeichnung abgegriffen)
 
8.  Kosten  
Die Kosten für die Planung trägt der durch die Planänderung begünstigte Grundstückseigentümer, so 
dass für die Gemeinde erkennbar keine Kosten anfallen. 

----------------------------------------------------------------- 

 

 
Die Begründung wurde durch Beschluss der Gemeindevertretung vom 19. Oktober 2010 gebilligt. 

 

Bredenbek, am ........................ 

       ............................................................ 

        - Die Bürgermeisterin – 

 

 

 
Anlagen: Ursprungsplan (Ausschnitt Planzeichnung / Text) 
  Berichtigung des FNP (Planzeichnung / Erläuterungsbericht) 

 




